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ANHANG  
 

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, die 
zur Erreichung eines 
Umweltziels  
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausgesetzt, 
dass diese Investition 
keine Umweltziele oder 
sozialen Ziele  
erheblich beeinträchtigt 
und die Unternehmen, 
in die investiert wird, 
Verfahrensweisen einer 
guten 
Unternehmensfüh-  
rung anwenden. 

 Name des Produkts: Metzler European Growth 
Sustainability 
 
 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
635400FPXIOZMDIQ3O28 
 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

   ☐  Ja   ☒  Nein 

 ☐ Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem Umweltziel 
getätigt: __% 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 

 
 

 
 

☐ Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem sozialen Ziel 
getätigt: __% 

☒ Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und 
obwohl keine nachhaltigen Investitionen 
angestrebt wurden, enthielt es 49,16 % an 
nachhaltigen Investitionen 

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU- Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

☒ mit einem sozialen Ziel 

 

 
☐ Es wurden damit ökologische/soziale  

 Merkmale beworben, aber keine       
 nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

 
Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations- 
system, das in der 
Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von  
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätig-  
keiten enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten  
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 
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Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 
und/oder ozialen Merkmale erfüllt?  

Dieser Fonds hat ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der 
Offenlegungsverordnung beworben.  

Aufgrund der Breite der Investitionen, die der Fonds tätigen kann, können die von dem Fonds 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale diverse Themenkreise aus dem Bereich 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung betreffen. 

Das Fondsvermögen wird in Wertpapieren von Emittenten angelegt, die definierte 
Mindeststandards in Bezug auf ESG-Kriterien erfüllen. Jeder Emittent von Aktien und/oder 
Unternehmensanleihen wird vor dem Erwerb vom Investmentmanager einer 
Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Die ESG-Leistung eines Emittenten wird dabei 
systematisch anhand von verschiedenen ökologischen und sozialen Kriterien bewertet – sowie 
Informationen, mittels derer sich die Unternehmensführung beurteilen lässt.  

Diese Kriterien beziehen sich beispielsweise auf die folgenden Themen: 

– Umwelt 

  – Klimaschutz 

  – Vermeidung schädlicher Auswirkungen auf Ökoysteme sowie Biodiversitätsverlust 

  – Vertrieb klimafreundlicher Technologien  

– Soziales 

  – Universelle Menschenrechte 

  – Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit 

  – Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

– Unternehmensführung 

  – Struktur und Qualität des Aufsichtsrats eines Unternehmens, in das investiert wird  

  – Prinzipien zur Korruptionsbekämpfung gemäß dem UN Global Compact. 

 

Der Fonds bewirbt diese ökologischen und sozialen Merkmale, indem der Investmentmanager 
ESG-Kriterien mittels der folgenden, nachstehend näher beschriebenen Ansätze berücksichtigt: 
(i) Ausschlüsse, (ii) Einbeziehung von ESG und (iii) Mitwirkung. Hinter dem Kürzel „ESG“ stehen 
die drei Nachhaltigkeitsaspekte (i) Umwelt, (ii) Soziales und (iii) gute Unternehmensführung. 
 

 

 

 

 

 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die mit 
dem Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 
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(i) Ausschlüsse  
 
Der Fonds hat tätigkeitsbezogene Ausschlüsse vorgenommen. Unternehmen mit folgenden 
Aktivitäten werden ausgeschlossen:  
 
- Tabak (Produktion, Downstream) > 5 % des Umsatzes 

- Kernenergie > 5 % des Umsatzes 

- Atomwaffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % des Umsatzes 

- Konventionelle Waffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 5 % 

- Unkonventionelle Waffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % des Umsatzes 

- Kohle (Upstream, Produktion) > 5 % des Umsatzes 

- Andere fossile Brennstoffe (Produktion) > 5 % des Umsatzes 

 

Der Fonds hat ein auf Normen basiertes Screening in Verbindung mit dem UN Global 
Compact, den OECD-Leitsätzen und der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) angewandt.  

Der Fonds hat für Staatsanleihen Ausschlüsse für vorgenommen. Die folgenden Ausschlüsse 
kamen zur Anwendung:  

– Anleihen von Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen 
Rechte und die Menschenrechte werden auf der Grundlage einer Bewertung durch 
Freedom House ausgeschlossen. 

– Anleihen von Staaten, die anfällig für Korruption sind. 

 

 Ausgeschlossen sind Investitionen in staatliche Emittenten:  

(a) die einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder der gesamten Bevölkerung freien Zugang 
zu politischen Rechten und Bürgerrechten verwehren; 

(b) deren Friedensstatus als sehr gering einzustufen ist; 

(c) die ein gravierendes Korruptionsniveau aufweisen; 

(d) die in engem Zusammenhang mit Fällen von Geldwäsche stehen und/oder 

(e) die schwerwiegend gegen demokratische Rechte und Menschenrechte verstoßen. 

 

(ii) Einbeziehung von ESG  

Ziel der Einbeziehung von ESG ist die Verbesserung des Risiko-Ertrags-Profils des Fonds 
durch die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten in den klassischen 
Investmentanalyseprozess. Die Bewertung der Nachhaltigkeit eines Emittenten wird vom 
Investmentmanager anhand veröffentlichter Informationen der Emittenten vorgenommen. Alle 
Emittenten von Aktien und/oder Unternehmensanleihen werden vor dem Kauf ihrer 
Wertpapiere einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. 
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Bei der Einbeziehung von ESG werden ökologische, soziale und 
Unternehmensführungskriterien vom Investmentmanager bei der Anlageentscheidung 
berücksichtigt. Dabei umfasst das Anlageuniversum nur Investitionen, die nicht unter die o. g. 
Ausschlusskriterien fallen. 

Berücksichtigt werden Kennzahlen zu Klima- und anderen Umweltbelangen, negative 
Auswirkungen in den Bereichen Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption. Die Analyse umfasst folgende Themenfelder: 

(a) Verwicklung in kontroverse Geschäftspraktiken auf Basis von über 100 international 
anerkannten Normen, darunter der UN Global Compact; 

(b) Management von Nachhaltigkeitsrisiken: Berücksichtigt werden neben ESG-Ratings und -
Scores, mehrere Key-Performance-Indikatoren, die zum Beispiel den Umgang mit 
Arbeitnehmerbelangen messen; 

(c) Klimarating zur Messung des Übergangs in eine kohlenstoffarme Ökonomie; und 

(d) die Konformität von Unternehmen mit den Zielen des Übereinkommens von Paris nach 
Maßgabe der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. 

Darüber hinaus kann sich der Investmentmanager bei der Beurteilung der vorstehenden 
Kriterien auch auf die Nachhaltigkeitsbewertungen externer Anbieter stützen. Externe 
Datenanbieter erfassen Informationen von Unternehmen oder Emittenten über deren Umgang 
mit den vorstehend angegebenen Nachhaltigkeitsthemen, bewerten diese generell auch und 
stellen sie dem Investmentmanager zur Verfügung. Bezüglich eines Verstoßes gegen die zehn 
Prinzipien des UN Global Compact beruft sich der Investmentmanager im Allgemeinen auf die 
in den Nachhaltigkeitsbewertungen externer Datenanbieter enthaltenen Informationen.  

(iii) Mitwirkung 

Die Mitwirkung beinhaltet Gespräche über geschäftlich relevante ESG-Probleme im 
Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Unternehmen. Der Investmentmanager trat mit 
den Unternehmen, in die er investiert hat, in einen Dialog und thematisierte relevante ESG-
Parameter. Dabei versuchte er auch, seinen Einfluss geltend zu machen, um sicherzustellen, 
dass von den Unternehmen bezüglich der maßgeblichen ESG-Parameter laufende 
Verbesserungen erzielt werden konnten. Der Investmentmanager engagierte sich in zugrunde 
liegenden Unternehmen durch Dialog und Stimmrechte. Der Investmentmanager hatte zudem 
Columbia Threadneedle Investments mit der Mitwirkung bei zugrunde liegenden Unternehmen 
durch Dialog und Stimmrechte betraut. 

 

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? How did the sustainability 
indicators perform? 
 
Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die 
Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Auswahl der 
Vermögenswerte wurde sowohl vor als auch nach dem Erwerb überprüft.  

Des Weiteren berücksichtigte der Fonds die folgenden Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner 
Strategie auf obligatorischer Basis: 
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- THG-Emissionen (Messgröße: Scope-1-Treibhausgasemissionen) 
- THG-Emissionen (Messgröße: Scope-2-Treibhausgasemissionen) 
- THG-Emissionen (Messgröße: Scope-3-Treibhausgasemissionen) 
- THG-Emissionen (Messgröße: Scope-1 und -2-Treibhausgasemissionen) 
- THG-Emissionen (Messgröße: Scope-1, -2- und 3-Treibhausgasemissionen) 
- CO2-Fußabdruck (Messgröße: Scope 1- und -2-CO2-Fußabdruck) 
- CO2-Fußabdruck (Messgröße: Scope 1-, -2 und -3-CO2-Fußabdruck) 
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Messgröße: Scope-1- 

und -2-THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Messgröße: Scope-1-, -

2- und -3-THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 

(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen 
Brennstoffe tätig sind) 

- Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Quellen (Messgröße: Anteil des 
Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus 
nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, 
ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen) 

- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Quellen (Messgröße: Anteil des 
Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus 
nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, 
ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen) 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (Messgröße: 
Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert 
wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE A) 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (Messgröße: 
Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert 
wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE B) 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (Messgröße: 
Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert 
wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE C) 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (Messgröße: 
Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert 
wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE D) 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (Messgröße: 
Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert 
wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE E) 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (Messgröße: 
Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert 
wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE F) 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (Messgröße: 
Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert 
wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE G 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (Messgröße: 
Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert 
wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE H) 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (Messgröße: 
Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert 
wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE L) 

- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit 
Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, 
sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken) 

- Emissionen in Wasser (Messgröße: Tonnen Emissionen in Wasser, die von den 
Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, 
ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt) 

- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (Messgröße: Tonnen gefährlicher und 
radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million 
EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt) 

- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-
Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt 
waren) 
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- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der 
UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Messgröße: 
Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur 
Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden 
wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen eingerichtet haben) 

- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (Messgröße: Durchschnittliches 
unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die 
investiert wird) 

- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (Messgröße: Durchschnittliches 
Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der 
Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der 
Leitungs- und Kontrollorgane) 

- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und 
biologische Waffen) (Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert 
wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind) 

- Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen 
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine 
Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen im Sinne des Übereinkommens von Paris 
umsetzen)Engagement in Unternehmen, die Chemikalien produzieren (Messgröße: Anteil 
der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Tätigkeiten unter die 
Abteilung 20.2 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 fallen) 

- Engagement in Unternehmen, die Chemikalien produzieren (Messgröße: Anteil der 
Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Tätigkeiten unter die Abteilung 
20.2 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 fallen) 

- Anteil nicht verwerteter Abfälle (Messgröße: Tonnen nicht verwerteter Abfälle, die von den 
Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, 
ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt) 

- Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Geschäftstätigkeit 
sich auf bedrohte Arten auswirkt (Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in 
die investiert wird, deren Geschäftstätigkeit sich auf bedrohte Arten auswirkt) 

- Anteil der Unternehmen, in die investiert wird, die keine Strategien zur Bekämpfung der 
Entwaldung aufweisen (Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne 
Strategien zur Bekämpfung der Entwaldung) 

- Unfallquote (Messgröße: Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder 
Krankheiten bedingten Ausfalltage in den Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt 
als gewichteter Durchschnitt) 

- Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit einem Unzureichenden 
Schutz von Hinweisgebern (Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in denen 
es keine Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern gibt) 

- Anzahl der gemeldeten Diskriminierungsfälle in den Unternehmen, in die investiert wird 
(Messgröße: Anzahl der gemeldeten Diskriminierungsfälle in den Unternehmen, in die 
investiert wird, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt) 

- Überhöhte Vergütung von Mitgliedern der Leitungsorgane (Messgröße: Durchschnittliches 
Verhältnis zwischen der jährlichen Gesamtvergütung des höchstbezahlten Mitarbeiters 
und dem Median der jährlichen Gesamtvergütung aller Mitarbeiter (ohne den 
höchstbezahlten Mitarbeiter) in den Unternehmen, in die investiert wird 

- Engagement in Unternehmen ohne Menschenrechtspolitik (Messgröße: Anteil der 
Investitionen in Unternehmen ohne Menschenrechtspolitik 

- Engagement in Unternehmen mit einer fehlenden Sorgfaltspflicht (Messgröße: Anteil der 
Investitionen in Unternehmen, die keine Sorgfaltsprüfung zur Ermittlung, Verhinderung, 
Begrenzung und Bewältigung nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte 
durchführen) 

- Engagement in Unternehmen, die keine Verfahren und Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Menschenhandels haben (Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 
investiert wird, die keine Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels eingerichtet 
haben) 

- Engagement in Unternehmen, bei deren Geschäftstätigkeiten und Lieferanten ein 
erhebliches Risiko von Kinderarbeit besteht (Messgröße: Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert wird, bei denen ein erhebliches Risiko besteht, dass bei 
ihren Tätigkeiten oder den Tätigkeiten ihrer Lieferanten Kinder zur Arbeit herangezogen 
werden, aufgeschlüsselt nach geografischen Gebieten oder Art der Tätigkeit) 
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- Engagement in Unternehmen, bei deren Geschäftstätigkeiten und Lieferanten ein 
erhebliches Risiko von Zwangsarbeit besteht (Messgröße: Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert wird, bei denen ein erhebliches Risiko besteht, dass bei 
ihren Tätigkeiten oder den Tätigkeiten ihrer Lieferanten Zwangsarbeit eingesetzt wird, 
aufgeschlüsselt nach geografischen Gebieten und/oder Art der Tätigkeit) 

- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen 
Vorfällen (Messgröße: Gewichteter Durchschnitt der Fälle von schwerwiegenden 
Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit 
Unternehmen, in die investiert wird) 

- Engagement in Unternehmen, die keine Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung 

- eingerichtet haben (Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung im Sinne des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption eingerichtet haben) 

- Engagement in Unternehmen mit unzureichenden Maßnahmen bei Verstößen gegen die 
Standards zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert wird, bei denen Unzulänglichkeiten bei der Ahndung von 
Verstößen gegen Verfahren und Standards zur Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung festgestellt wurden) 

- Anzahl der Verurteilungen für Verstöße gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften 
(Messgröße: Anzahl der Verurteilungen und Höhe der Geldstrafen für Verstöße gegen 
Korruptions- und Bestechungsvorschriften bei den Unternehmen, in die investiert wird) 

- Durchschnittlicher Score für Einkommensungleichheit (Messgröße: 
Einkommensverteilung und wirtschaftliche Ungleichheit in einer Volkswirtschaft, 
gemessen anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert 
wird) 

- Durchschnittlicher Score für Meinungsfreiheit (Messgröße: Bewertung des Ausmaßes, in 
dem politische und zivilgesellschaftliche Organisationen frei agieren können, anhand eines 
quantitativen Indikators, der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert wird 

- Durchschnittlicher Score für Korruption (Messgröße: Durchschnittlicher Score für 
Korruption) 

- Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke (Messgröße: Investitionen in 
Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke 
stehen) 

- Durchschnittlicher Score für politische Stabilität (Messgröße: Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit, dass das derzeitige politische System durch Gewaltanwendung 
gestürzt wird, anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte „Erläuterung“ 
erläutert wird 

- Durchschnittlicher Score für Rechtsstaatlichkeit (Messgröße: Bewertung des Ausmaßes 
der Korruption, des Fehlens von Grundrechten und der Mängel in der Zivil- und Strafjustiz 
anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert wird) 
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  … und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? 
 
Nicht zutreffend. 

 

  Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen 
bei? 
 
Der Fonds tätigt nachhaltige Investitionen im Umfang von 49,16 %, die sich aus 
Investitionen mit einem Umweltziel oder sozialen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten 
zusammensetzen, welche im Sinne des Artikels 2 Nummer 17 der 
Offenlegungsverordnung als nachhaltig eingestuft werden.  
 
Nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikels 2 Nummer 17 der 
Offenlegungsverordnung Der Fonds hat in ökologisch und sozial nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten im Sinne des Artikels 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung, 
die zur Erreichung von mindestens einem der nachfolgenden Ziele beitragen, investiert:  
 
• Finanzierung von Wirtschaftstätigkeiten, die mit mindestens einem der 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen in Einklang stehen: Unternehmen, die 
mindestens 20 % ihres Umsatzes mit Produkten oder Dienstleistungen erwirtschaften, 
die auf eines oder mehrere dieser Ziele abzielen, entsprechen einer expliziten 
Unternehmensausrichtung auf die Erfüllung solcher ökologischen oder gesellschaftlichen 
Bedürfnisse.  
 
• Klimaschutz und Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft: Die Gesellschaft verpflichtet 
sich zu CO2-Reduktionszielen. Der implizierte Temperaturanstieg der Gesellschaft liegt 
unter 2 Grad Celsius.  
 
• Positiver Beitrag zu Gleichstellung und Humankapital durch Förderung von mehr 
Diversität in der Belegschaft.  
 
 
Im Investmentprozess berücksichtigt der Investmentmanager diese Indikatoren anhand 
einer Positivliste mit Unternehmen, die eine Strategie gegenüber mindestens einem der 
oben genannten Schlüsselindikatoren entwickelt und eine Erfolgsbilanz beim Verfolgen 
von Umwelt- und/oder sozialen Zielen vorzuweisen haben. Als Grundlage der Positivliste 
werden Informationen von MSCI ESG Research für die einzelnen Schlüsselindikatoren 
verwendet.  
 
 
Für die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen werden Umsätze in 
Produkten und Dienstleistungen berücksichtigt, die im Einklang mit den 17 Zielen für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen stehen. Hierzu wird auf Sustainable-
Impact-Daten von MSCI ESG Research zurückgegriffen. Der Beitrag der nachhaltigen 
Investitionen wird über eine Anteilsquote bestimmt, die sich aus dem Verhältnis vom 
Marktwert in nachhaltige Unternehmen zum Marktwert aller Investitionen des Fonds 
ergibt. 
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Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich 
geschadet? 
 
Der Fonds hat sichergestellt, dass bei der Auswahl von nachhaltigen Investitionen 
keines der in Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung genannten 
Umwelt- und Sozialziele bzw. der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 
genannten Umweltziele erheblich beeinträchtigt wurde. Eine erhebliche 
Beeinträchtigung bestand insbesondere bei schwerwiegenden Auswirkungen auf 
die nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren oder der Verletzung des in Artikel 18 
der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten Mindestschutzes. Ferner hat der 
Fonds in Wertpapiere solcher Emittenten bzw. Unternehmen investiert, die bei 
ihrer Geschäftstätigkeit die in Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung 
genannten Unternehmensführungsaspekte beachtet haben. Dies wurde durch die 
in international anerkannten Normen festgelegten Ausschlüsse sichergestellt und 
dokumentiert. 
 
 
 

- - - - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
 Nachhaltigkeitsfaktoren  berücksichtigt? 
 
 

Bei der Auswahl nachhaltiger Investitionen für den Fonds wurden zur 
Ermittlung einer erheblichen Beeinträchtigung die Indikatoren für nachteilige 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren herangezogen. Für 33 umwelt- 
und sozialbezogene Indikatoren wurden hierzu Kriterien für eine 
schwerwiegende Auswirkung festgelegt. Investitionen, die die festgelegten 
Zielvorgaben des Investmentmanagers für die einzelnen Indikatoren nicht 
erfüllt haben, konnten nicht als nachhaltig eingestuft werden. Bei fehlenden 
einschlägigen Daten war eine Einstufung als nachhaltige Investition 
ebenfalls nicht möglich. 

 
 
- - - -  Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
 multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
 Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 
 
  

Investitionen wurden auf der Grundlage der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte überwacht. Die Prinzipien stützten sich auf internationale 
Normen im Bereich Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption. 
Wurden bei einem Unternehmen Missstände oder Verstöße gegen diese 
Standards festgestellt, so wurde das Unternehmen für Investitionen durch 
den Fonds ausgeschlossen. Bei vom Fonds bereits gehaltenen Investitionen 
erfolgte eine Veräußerung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bei den wichtigsten  
nachteiligen  
Auswirkungen handelt  
es sich um die  
bedeutendsten  
nachteiligen  
Auswirkungen von  
Investitionsentschei-
dungen auf  
Nachhaltigkeitsfaktoren  
in den Bereichen  
Umwelt, Soziales und  
Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte  
und Bekämpfung von  
Korruption und  
Bestechung. 
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 In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher    
 Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die  
 Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind  
 spezifische Unionskriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei  
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die  
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.  
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden  
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele  
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
    

   

 

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Die folgenden PAI wurden berücksichtigt:  

Indikatoren für nachteilige Umweltauswirkungen 
 
- Treibhausgasemissionen („THG”) 

- CO2-Fußabdruck 

- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 

- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren 

Energiequellen 

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 

- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken 

- Emissionen in Wasser 

- Sondermüllquote 

- Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen 

- Investitionen in Unternehmen, die Chemikalien herstellen 

- Anteil nicht verwerteter Abfälle 

- Natürlich vorkommende Arten und Schutzgebiete 

- Entwaldung 
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Indikatoren für nachteilige soziale Auswirkungen 
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 

-  Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der 

UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen  

- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 

-  Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 

- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und 

biologische Waffen) 

- Investitionen in Unternehmen ohne Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen 

- Arbeitsunfallquote 

- Unzureichender Schutz von Hinweisgebern 

- Fälle von Diskriminierung 

- Überhöhte Vergütung von Mitgliedern der Leitungsorgane 

- Fehlende Menschenrechtspolitik 

- Fehlende Sorgfaltspflicht 

- Fehlende Verfahren und Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels 

- Geschäftstätigkeiten und Lieferanten, bei denen ein erhebliches Risiko von Zwangsarbeit 

besteht 

- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen 

Vorfällen 

- Fehlende Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

- Geschäftstätigkeiten und Lieferanten, bei denen ein erhebliches Risiko von Kinderarbeit 

besteht 

- Unzureichende Maßnahmen bei Verstößen gegen die Standards zur Korruptions- und 

Bestechungsbekämpfung 

- Anzahl der Verurteilungen und die Anzahl der Geldstrafen für Verstöße gegen Korruptions- 

und Bestechungsvorschriften 

Die wichtigsten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen werden durch Ausschlusskriterien 
berücksichtigt. 
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Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 

Größte Investitionen Sektor 
% der 

Vermögen
s-werte* 

Land 

Novo-Nordisk AS Health Care 6.64 Denmark 

LVMH Moët Hennessy Louis 
Vuitton SE Consumer Discretionary 6.58 France 

Nestlé S.A. Consumer Staples 6.31 Switzerland 

ASML Holding N.V. Information Technology 6.29 Netherlands 

AstraZeneca PLC Health Care 4.74 United Kingdom 

L'Oréal S.A. Consumer Staples 4.21 France 

Roche Holding AG Health Care 3.08 Switzerland 

Schneider Electric SE Industrials 3.02 France 

VINCI S.A. Industrials 2.27 France 

Infineon Technologies AG Information Technology 2.18 Germany 

EssilorLuxottica S.A. Consumer Discretionary 2.17 France 

Rentokil Initial PLC Industrials 2.14 United Kingdom 

DSV A/S Industrials 2.10 Denmark 

Wolters Kluwer N.V. Industrials 2.08 Netherlands 

Compagnie Financière 
Richemont AG Consumer Discretionary 2.00 Switzerland 

 
 
*Durchschnitt der Vermögenswerte in % 

 
 

 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 

 

 

 Wie sah die Vermögensallokation aus? 
 
49,16 % des Fonds waren zum Ende des Geschäftsjahres am 30. September 2023 in 
nachhaltigkeitsbezogene Investitionen investiert.  
 

Die Liste umfasst die 
folgenden Investitio-
nen, auf die der 
größte Anteil der im 
Bezugszeitraum 
getätigten Investi-
tionen des Finanz-
produkts entfiel:  
Angabe des 
Berichtszeitraums 

Die 
Vermögensallokation  
gibt den jeweiligen  
Anteil der  
Investitionen in  
bestimmte 
Vermögenswerte an. 
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 In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt? 
 

Top 5 Sektoren % der 
Vermögenswerte 

 Industrials 21.38 

 Health Care 17.89 

 Consumer Discretionary 17.03 

 Consumer Staples 14.96 

 Information Technology 13.06 

 

 

 
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel  
mit der EU-Taxonomie konform? 
 
Die ökologischen Merkmale des Fonds könnten einen positiven Beitrag zu dem Ziel der 
Taxonomie von Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel leisten.  

 
 

 Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1? 
 
☐  Ja: 

  ☐ In fossiles Gas  ☐ In Kernenergie 

☒  Nein 
 

 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels 
(„Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für 
EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der 
Kommission festgelegt. 

Mit Blick auf die EU- 
Taxonomiekonformität 
umfassen die Kriterien für 
fossiles Gas die 
Begrenzung der 
Emissionen und die 
Umstellung auf voll 
erneuerbare Energie oder 
CO2-arme Kraftstoffe bis 
Ende 2035. Die Kriterien 
für Kernenergie beinhalten 
umfassende Sicherheits-
und Abfallentsorgungs-
vorschriften.  
 
Ermöglichende Tätigkeiten 
wirken unmittelbar 
ermöglichend darauf hin, 
dass andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen Beitrag  
zu den Umweltzielen 
leisten.  
 
Übergangstätigkeiten sind 
Tätigkeiten, für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt und die 
unter anderem 
Treibhausgasemissions-
werte aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen. 
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Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün.  
Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 
erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 
Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des 
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 
 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten 
 

   
 Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?  
 
Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht, in wirtschaftliche Aktivitäten zu 
investieren, die als Ermöglichungs- oder Übergangsaktivitäten eingestuft werden.  
 
 

 Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang 
gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt? 

 
Nicht zutreffend  
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1. Taxonmiekonformität der 
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2. Taxonmiekonformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch den 
Anteil der: 
- Umsatzerlöse, die 
die gegenwärtige 
„Umweltfreundlich- 
keit“ der Unterneh- 
men, in die investiert 
wird, widerspiegeln 
- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreundlichen, für 
den Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 
relevanten Investitionen 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen 
- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 
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Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen 
nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel? 

Der Fonds investiert in ökologisch und sozial nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne 
des Artikels 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung, die zur Erreichung von 
mindestens einem der nachfolgenden Ziele beitragen: 
 
• Finanzierung von Wirtschaftstätigkeiten, die mit mindestens einem der 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen in Einklang stehen: Unternehmen, die 
mindestens 20 % ihres Umsatzes mit Produkten oder Dienstleistungen erwirtschaften, 
die auf eines oder mehrere dieser Ziele abzielen, entsprechen einer expliziten 
Unternehmensausrichtung auf die Erfüllung solcher ökologischen oder 
gesellschaftlichen Bedürfnisse. 
 
• Klimaschutz und Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft: Die Gesellschaft 
verpflichtet sich zu CO2-Reduktionszielen. Der implizierte Temperaturanstieg der 
Gesellschaft liegt unter 2 Grad Celsius. 
 
• Positiver Beitrag zu Gleichstellung und Humankapital durch Förderung von mehr 
Diversität in der Belegschaft. 
 
Da diese sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfassen, ist es nicht möglich, auf 
der einen Seite Mindestanteile für ökologisch nachhaltige, nicht steuerpflichtige 
Investitionen und auf der anderen Seite sozial nachhaltige Investitionen festzulegen. 
Der Gesamtanteil der nachhaltigen Investitionen in Bezug auf die ökologischen und 
sozialen Ziele des Fonds ist auf der ersten Seite dieses Anhangs zu finden. 
 

 
 

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Fonds investiert in ökologisch und sozial nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne 
des Artikels 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung, die zur Erreichung von 
mindestens einem der nachfolgenden Ziele beitragen: 
 
• Finanzierung von Wirtschaftstätigkeiten, die mit mindestens einem der 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen in Einklang stehen: Unternehmen, die 
mindestens 20 % ihres Umsatzes mit Produkten oder Dienstleistungen erwirtschaften, die 
auf eines oder mehrere dieser Ziele abzielen, entsprechen einer expliziten 
Unternehmensausrichtung auf die Erfüllung solcher ökologischen oder gesellschaftlichen 
Bedürfnisse. 
 
• Klimaschutz und Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft: Die Gesellschaft verpflichtet 
sich zu CO2-Reduktionszielen. Der implizierte Temperaturanstieg der Gesellschaft liegt 
unter 2 Grad Celsius. 
 
• Positiver Beitrag zu Gleichstellung und Humankapital durch Förderung von mehr 
Diversität in der Belegschaft. 
 
Da diese sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfassen, ist es nicht möglich, auf 
der einen Seite Mindestanteile für ökologisch nachhaltige, nicht steuerpflichtige 
Investitionen und auf der anderen Seite sozial nachhaltige Investitionen festzulegen.  Der 
Gesamtanteil der nachhaltigen Investitionen in Bezug auf die ökologischen und sozialen 
Ziele des Fonds ist auf der ersten Seite dieses Anhangs zu finden. 
 

 

sind nachhal- 
tige Investitionen mit 
einem Umweltziel, die 
die Kriterien für öko-
logisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der Verord-
nung (EU) 2020/852 
nicht berücksichtigen. 
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Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher  
Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 
 
Zu den sonstigen Investitionen zählen Hedging-Instrumente und Geldmarktinstrumente.  
 
Bei sonstigen Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds 
fallen, wird sichergestellt, dass sie nicht im Widerspruch zu der übergeordneten 
Nachhaltigkeitsstrategie zum Einsatz kommen. Insoweit Derivate erworben werden, 
wird sichergestellt, dass die den Derivaten zugrunde liegenden Referenzwerte mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie auf einer Linie liegen. Bezieht sich das Derivat auf einen Index, 
so wird sichergestellt, dass der Index Nachhaltigkeitseigenschaften aufweist. Aufgrund 
der am Markt verfügbaren Finanzinstrumente kann es zu Abweichungen der 
Nachhaltigkeitseigenschaften zwischen dem zugrunde liegenden Referenzindex und 
dem Fonds kommen. Derivate mit zugrunde liegenden Referenzwerten, die als nicht an 
der Nachhaltigkeitsstrategie ausgerichtet eingestuft werden könnten, sowie 
Währungsbestände, die nicht mit der Fondswährung übereinstimmen oder nicht auf 
EUR, USD, GBP, CHF oder JPY lauten, dürfen nicht als wesentlicher Bestandteil in den 
Fonds aufgenommen werden. Die Verwendung von Derivaten zum Ausgleich negativer 
Marktschwankungen wird nicht berücksichtigt. Des Weiteren können Investitionen 
ausdrücklich von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgeschlossen werden, falls sie keiner 
expliziten Überprüfung des ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes 
unterliegen. 
 

 

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung  
der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?  
 
Unser Engagement beinhaltet Gespräche über geschäftlich relevante ESG-Probleme im 
Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Unternehmen. Der Investmentmanager trat mit 
den Unternehmen, in die er investiert hat, in einen Dialog und thematisierte relevante ESG-
Parameter. Dabei versuchte er auch, seinen Einfluss geltend zu machen, um sicherzustellen, 
dass von den Unternehmen bezüglich der maßgeblichen ESG-Parameter laufende 
Verbesserungen erzielt werden konnten. Der Investmentmanager engagierte sich in zugrunde 
liegenden Unternehmen durch Dialog und Stimmrechte. Der Investmentmanager hatte 
Columbia Threadneedle Investments mit der Ausübung von Stimmrechten betraut. 
 
Lagen Informationen auf Ebene der Vermögensgegenstände vor, wurden diese mittels 
unterschiedlicher Berechnungsmethoden auf Ebene des Fonds zusammengefasst.  
 

 

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert  
abgeschnitten?  
 

 Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?  
Nicht zutreffend. 
 

 Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren 
abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die  
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?   
Nicht zutreffend 
 

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten? 
Nicht zutreffend 

 
 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex  

abgeschnitten? 
Nicht zutreffend 
 

  

Bei den Referenz- 
werten handelt es  
sich um Indizes,  
mit denen gemes- 
sen wird, ob das 
Finanzprodukt die 
beworbenen öko- 
logischen oder  
sozialen Merkmale 
erreicht. 


